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nicht gestempelte Kartenspiele verkaufen, oder auf
Vergütungen hin, zum Spielen überlassen würden;
gegen diejenigen, welche sich einer solchen Wider-
Handlung schuldig machen sollten, M eine Haus-
visitation vorgenommen werden. Ferner ist das

Einbringen und der Verkauf der im Auslande
sabricirlen Karten, und Tarrvkchicle vom r. Horn.
i8oe an, unter Strafe der ConsiSkation, und
einer Buße von 100 Fr. verboten.

z. Für die Uebertretungen, welche sich auf die Han-
dels - und Gewerbspalenlcn beziehe»,

n. In Betreff derjenigen, welche in der vorgeschriebe-

ncn Zeit ihr Patent nicht nehmen würde» über

die gesetzliche Gebühr hinaus annoch den gfachen.
Betrag der Pat ntgcbnhr. '

b. In Betreff derjenigen, welche ihre Angaben zu

gering machen, uns somit zu wenig bezahlen wür>'

den nebst der gesetzlichen annoch den doppelten
Betrag der Patentgebühr.

4Ì Für die llebertretiingen und Verschlagnisse bey der

Geträlikstcuer, über deren Bezahlung hinaus, auch
den zfachen Betrag derselben und sodann auch das

Verbot des Verkaufs, und die Zufchliessung der

Wirthschaft für e Jahr.
5. Für die Uebertretiingen des Gesetzes über die Lurus-

abgaben, die Bezahlung des zfachen Betrags der

Gebühr.

5- Für die Uebertretungen ober Verschlag»isse bey der

Handänderungsgcbühr, über die Gebühr hinaus,
annoch ein Strafgeld von gleichem Betrag.

7. Jeder mit dem Bezug der Aussagen von der Vollste-
hung beauftragte Beamte, welcher bey den verfehle-
denen Uebertretungen der Vorschriften des Gesetzes

vom i g. Christm. 1800, sich Nachlässigkeit würde

zu Schulden kommen lassen, soll das erstemal eine

der Straft des Ucbcrtreters gleichkommende Buße
erlegen und bey der folgenden gleichen WiderHand-
lung, diese Buße doppelt bezahlen.

8. Wen» sich ein Bürger in Entrichtung der nemlichcn

Art von Abgaben wiederholter Uebertretungen oder

Verschlagiusse schuldig macht, so wird er das dop-

p.lte derjenigen Straft bezahlen zu welcher er das

vvrigcmal verfällt worden ist.

9. Dem Vollz. Rath wird die Vollziehung deS gegen-

wattigen Gesetzes, »ebst der nähern Entwicklung
und b stimmten Festsitzung dieser Strafe, aus die

verschìeîeiicn Fälle, dahin aufgetragen daß diesel-

ben immer Nur im Verhältniß mit der Größe des

Vergehens angewandt werden können.

Die Untkrrrchlscommißion erstattet folgenden Bericht,
der für Tage auf den Canzleytisch gelegt wird:

B. G. Unterm 2?. Aug. 1800 verlangten die Höft
Büchlisacker und Unterhöll, von ihrer allen Mutierkirche
Boßwvl nach der ganz n-uüch und i» Folge des De-
kreis vom 10 Ienncr 1799 errichteten Pfarr Walten-
schwyl emgepsarrt zu werden: die Gründe sur diese?

Begehre» waren von der Lokalität dieser Höft herge-

nommcn. Auf den Antrag der Unlcrrichtscommißion
wurde» die Befinden der Gemeinde Waltenschwyl so-

wohl als der Gemeinde Voßwyl über jenes Begehre»

durch die Vollziehung eingeholt. Diese sind unterm

io. Dec. dem Rathe eingesandt worden.
(Die Fortsetzung folgt.)

Beylagen zu dem Abgavengesetz für 1800.

Bericht und Befinden der Finanz com.
miß, on, vom 8ten November, über
die H a n d â n der u n g s a b g a b c.

Ihr Ertrag wird auf Fr. 827.000 berechnet. Düse

Aussage hatie nach dem vorigen Finanzsystem wirklich

abgcworffcn Fr. 148,000.
Dies? Abgabe wird erhoben von allen Käufen und

Täuschen um Liegenschaften, und dann zweytens auch

von allen Schenkungen und Erbschaften, in was sie

immer bestehen mögen; und überdcm müsse» alle diese

Akten und die Testamente in den Disiriktsgerichtsschrei»
bereyen auf Kosten der Parteyen cinprolokollirl werden.

Für jene erste Art von Handänderung ist die Sum-
me immerhin dieselbe und beträgt das 2 p, Ct. entire-

der von der Kaufsumme oder von dem Nachtauschgelt,
und wird inner 4 Monaten entrichtet.

Von Schenkungen und Erbschaften hingegen wird

die Gebühr je nach der nähern oder w itern Verwand«

schaftsenlftrnung bezahlt, 1/2 p. Ct. im ersten Grad

der Seitenverwalidschasc und 5 p. Cr. im vierten Grade.

Weitere Grade oder unverwandte Personen werden

mit dem 6 p, Ct: belegt, i)
Im Fall bey Verkäufen oder Schenkungen Leckren-

i) Nach dem der Vollziehung vorgelegten Projekt, be-

zahlte der 4te Grad 6 p. Ct., und unverwandte

Personen ic> p. Ct.
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ten ausbedungcn werden, so ist die Handändcrungsge-

bühr folgende:
â. Wenn die Rente sich auf 4 P. Ct. oder weniger

von der Capiialsnmme belauft, wird wie von einer
> Schenkung bezahlt.

b. Wenn sie sich von 4 bis 8 P. Ct. belauft, so

wird die Gebühr von der einen Hälfte der Capitalsum-

we wie von einer Schenkung und von der andern

Halste wie von einem Kaufe bezahlt.

c. Wenn stet, die Leibrente über 8 P. Ct. von dem

Ewualwcrth belauft, so soll die Handänderungsgebühr
wie von einem gewöhnlichen Verkaufe bezahlt werden.

D>e Gebühr von den Schenkungen wird in vier,
die von den Erbschaften in zwey Monaten bezahlt.

Der Hanp'erbc entrichtet sie sur alle Milcrben, uni.r
Vorbehalt des Rückgriffes auf dieselben. Wird ein

Testament angegriffen, so bezahlt sie der Klüger. Wo
eine Nutznießung vorbehalten ist, da ist es an dem

Nutznießer die Gebühr zu bezahlen, jedoch unter Vor-
behalt späterer Abrechnung gegen den Eigenthümer.

Vv» der Handündcrungsgebühr, nicht aber von der

Pflicht der Emregistrirung und der vonmegen dieser zu

bezahlenbtn Schreibgcbührcn, sind ausgenommen:
n. Die Liegenschaften, welche die Regierung ankaust.
d. Die Verkäufe, welche wegen Fallimenten gc-

schehen,

c. Die Handänderungcn zwischen Eheleuten, deren

Güter nicht in Folge einer Ehescheidung getrennt woc-
den sind.

ä. Die Handändcrungen und Verträge zwischen El-
tern und ihren Kmdcrn, oder zwischen Geschwistern für
ihr elterliches, noch unvertheilres Erbgut.

m Die Erbschaften und Schenkungen in gerader
Linie.

t. Die Schenkungen zum Besten öffentlicher Mild-
Ihàligkclis- oder Umerrichtsanstalten.

Z> Die Schenkungen von Meistern an ihre Dienst-
boten, wenn sie wenigstens ein Jahr bey ihnen in
Diensten gestanden haben. 2)

tr. Die Abtretungen, welche durch den Anthcilhabcr
an einem unvertheilien Gute an seine Mitbesitzer, von
eurem Theile oder dem Ganzen einer Liegenschaft, ge-

macht werten, die ihnen sammethaft durch Erbschaft

2) Nach der von der Vollziehung nicht angenommenen
nähern Entwicklung sollten diese Dienstboten 5

p Ct. bezahlen, m so fern die Vergabung den dop»
pelten Werth des Lidlvhns übersteigen würde.

oder Schenkung in gerader Linie zugefallen und noch
nicht getheilt worden ist.

Nicht ganz und auf immer, sondern nur auf eine

bestimmte Zeit von Jahren, sind von der Handänte-
rung ausgenommen, die zwischen Mitbesitzern gemach«
ten Abtretungen einer Liegenschaft oder eincS Theils
derselben, welche sie gemcinjam erworben oder erhalten,
und eingetheilt bestssen haben. Dieser Termin wird'
auf ro Iichre gesizt; für die gegenwärtigen Besitzer
von Bekanntmachung des Gesetzes an; für die künfti»
gen von dem Tage des erworbenen Eigenthums. Das
gleiche Recht wie dem Mitbesitzer, kommt auch seinein

Erdm in gerader Linie zu, sonst kann es auf nieman,
den übertragen werden, und wer einmal aus dem Mit-
besitze getreten ist, verliert es auf immer, wenn er
sich schon wieder einkaufen würde.

In Vollziehung diefes Gesetzes liegt den um Liegen-'
fchaften handelnden Personen ob, die Handändcrungew
anzuzeigen und deren Einschreibung anzubegehrrn. Erst'
auf den v?n daher erhaltenen Schein kann die Hand,
ändermigsakte ausgefertiget werden, worauf denn deren

Emregistiirung in der Distrikcsgerichlsschreibcrey erfolgt,
von wo sie an die Muiiizipalitäl ausgeliefert wird,
welche endlich die Gebühr bezieht; alles nach den dazu

vorgeschriebene» Terminen, tue im Ganzen 4 Monate
betragen.

Bey Erbschaften thun die Erben eine ähnliche Anzeige

an die Muuizipalität, nnd dieft verisicirt deren Rich-
tigkeit. Werden Liegenschaften ererbt, so muß die

Einrcgistrirmig derselbe» au dem Orte, wo sie gelegen^

sind, vor sich gehen.

Wer ohne der Munizipalität die Handänderunq an--

zuzetgen, sich in den Besitz oder Genuß eines Gutes
sezc, muß die ganze Gebühr zahlen, wenn er schoich

auf der Stelle Verzicht darauf thun würde; und die'
Hälfte derselben, wenn der Contract noch vor zwey'
Monaten nach dieser Anzeige wieder aufgehoben würde.

Bey einem spätern Zurücktreten muß Me Gebühr ganz'
bezahlt werden; wer aber eine vcräusserte Liegenschaft

inner ; Iahren wieder an die Hand nimt, der bezahlt-

keine Handänderungögebühr, als die von dem allfällig!
höhern Preise.

Auf die Versäumniß in Ausfertigung der Akte wäh,-
rend dem bestimmten Termin, steht eine Buße, die-

dem Betrag der Handänderungsgebühr gleich kömmt';',

und eben dieser Buße sind auch untcrworssen die No--
tarien, welche unterlassen würden, die Akte der Di--
strjktsschreidercy binnen der vcrgeschriebemn Zeit i'-»'



übergeben; so wie die Distnktsschrciber und die Mu.
»izipalitäten, wenn sie die Vcrjendung der Akte und
die Erhebung der Gebühr über die gcftzte Zeit aus an-
stehen lassen würden. In gleiche Buße verfällt auch

dieienige Munizipaiität, welche die fchibaren und büß-

würdigen Bürger nicht angicdt. Falsche Anzeigen und

andre Versuche, um dieser Gebühr zum Theil auszu-
weichen, so wie dicßörtige Begünstigungen der Beam-

ten, werden an jedem Fehlbaren iml einer Buße von
dem dreyfachen Werthe der ganzen Hanbänbcrungsgc«
bühr bestraft, und die Notarien ober öffentliche» Be-
amrcn sollen ferner nach der Strenge der Gesetze ver-

folget werden.

Die Handändernngögebühr gehört unter die einträq-
ljchsten der bisher bezogenen Abgaben. Unter den indi-
rekle» war stc die ergiebigste von allen. Der Voll;. Rath
halt es eben daher für äußerst wichtig, ste noch ferner

beyzubehalten. Nach seinem Dafürhalte» gehört ste auch

zu den minder lästigen Abgaben, und er befürchtet kei-

neswcgs, daß eine Gebühr von 2 p. Ct., die Hand-
wechslung der Liegenschaften hindern werde. Gegen die

Gebühr von Erbschaften dann, erwartet er die wenigste

Abneigung.

Bey der Beurtheilung der Handändcrungsgebühr muß

man in der That die zwey genannten Arten dieser Abgabe

von einander unterscheiden.

Jene erstere, dievon Käufen und Täuschen, hat zwar
den Vortheil einer gewissen Beziehung für sich, und es ist

m der That zu vermuthen baß der Verkehr nicht darun-

ter leiden werde. Nichtsdestoweniger ist sie doch eine an

sich harte Abgabe, deren Last nur vo» einem kleinen Theile
der Bürger, und gewiß nicht von dem vermögendern

getragen wird. Sie verstoßt sich mithin gegen die erste

Regel jedes wohlgeordneten Aufiagensystems, welche

will, daß die Abgaben gleichmäßig unter alle vertheilt
werden. Für die Schweiz baun hat sie noch das gehäßige,

daß sie in deren ganzem Umfange cine Retribution ein.

führt, die vordem zwar in noch stärken» Maaße in eini-

gen Gegenden, unter bei» Namen von Lob und Ehr-
schätz bekannt war, die aber den Wichtigen, ohne bis

jezt noch einen Ersatz zu bestimmen, unenrgeldlich erlas,

sen worden ist. So sind also einzelne Gegenden von

einer ähnlichen Beschwerde, die alle Charakteren einer

wahren Schuld hatte, besreyt, und viel hundert Besitzer

von dergleichen Gerechtigkeiten von diesem ihrem wohl.

erworbenen Eigenthum verdrängt worden, um jezt von

Staaleswegen eine gleichartige Auflage in ganz Helvetic»

einführen zu können. Allein dieser Betrachtungen un.

geachtet, findet die Finanzcomniißion, daß des grossen

Bedürfnisses wegen diese Abgabe dennoch, ivenigstenl

für dieß Jahr »och, müsse beybehalten werden.

Was die ans die Schenkungen und Erbschaften geiezil

Gebühr betritt, so walten keine so wichtige Bedenken

gegen dieselbe. Sie kann daher ohne einigen Ausian»

wieder in das Auflagengesctz aufgenommen werden.

Wenn nun die Finanzcommißion davon ausgeht, daß >

dem Grundsatz werde beygepflichtet werden ; so kann ft
der Anwendung desselben und den angebrachten Mooifikn.
lioncn ihren Beyfall nicht versagen. Auf die Adäube.

rung doch muß sie antragen daß im Falle eines angegrif.

ftne» Testaments, nicht der Kläger, sondern der eiuze.

sezte Erde, die Gebühr bezahle. Dieser ist es ja- und nicht

jener, welcher im Besitz der Erbschaft sich befindet, un)

so lange darin verbleibt, bis er mit Urtheil und Recht

Varans verdrängt wird. Die vielleicht zum Grunde g<>

legte Absicht, den Kläger von der Ai Hebung eines Pro.

zesses abzuhalten, wäre keineswegs hinreichend, ein so

widerrechtliches Principium, wie bas hier aufgestclllc,

zu rechtfertigen.

Unter den Ausnahmen scheint die zu Gunsten beschenk-

ter Dieustbolen einer clwelcheu Einschränkung z» bcdür-

sen. Ein gewöhnliches Legat mag wohl einem treuen Bl.
dienten ohne einigen Abzug überlassen werben. Ada

wenn nun die Schenkung ins Große geht Sollte dem

da nicht die Gebühr bezahlt werden Nach dem Ermcf.

sen der Finanzcommißion wäre es der Fall ein Maximum
zu bestimmen, oder noch besser, wenn alle SchenkuM '

und Legaten, welche eine gewisse Summe, z, B- 1 üo Fr.

nicht übersteigen würden, sie werden a» Diciistbolln
oder andere Personen gemacht, von aller Gebühr bcfecyl

würden. In dem Falle bedürfte es keiner besondern Aus.

nähme für die Dienstboten.

In Rüksicht auf die Mitbesitzer eines gcmein'aM
Gutes, tritt die Finanzcommißion ganz dem aufgessV
Grundsätze bev. Sie wünscht denn aber, daß derM
ganz und auf alle Zeiten mithin ohne die vorgeschlagene

Beschränkung auf »o Jahre, angenommen werben

möchte. Was von diesem Zeitlaufe Rechtens ist, bleibt

es auch noch nach demselben. Das Verhältniß ist »och

wie vor demfrlben, u»b es scheint kein Grund vorhanden

zu seyn, um von dem richtig anerkannten Prinziplum
abzuweichen.
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